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Vermittlung bei Anfrage „Anforderung Rettungsdienstbereichsplan“ 

[#196227] 
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der  Landkreis  Unstrut-Hainich-Kreis  hat  zum  o.  g.  Sachverhalt  Stellung  genom-

men  und  dem  Thüringer  Landesbeauftragten  für  den  Datenschutz  und  die  Infor-

mationsfreiheit  (TLfDI)  mitgeteilt,  dass  Ihnen  am  18.11.2020  die  begehrten  Infor-

mationen  zu  Ihrem  Antrag  vom  29.08.2020  unter  Hinweis  auf  den  Link  der  Inter-

netseite  zum  Rettungsbereichsplan  des  Unstrut-Hainich-Kreises  zur  Verfügung  

gestellt worden ist. Dies ist auch auf Ihrer Anfragenummer #196227 auf der Inter-

netseite von FragDenStaat.de zu entnehmen. 

 

Sollten die Ausführungen zu Ihrem Sachverhalt nicht den Tatsachen entsprechen, 

dann  bittet  der  TLfDI  um  Rückmeldung.  Ansonsten  hielte  der  TLfDI  Ihre  Angele-

genheit  für  erledigt,  da  Ihnen  nach  §  9  Abs.  1  Thüringer  Transparenzgesetz 

(ThürTG)  der  Zugang  zu  den  begehrten  Informationen  gewährt  wurde.  Hierzu 

wurde  gemäß  §  11  Abs.  1 Satz  5 ThürTG  die  amtliche  Information  unter  Angabe  

auf  den  Fundort  der  Internetseite  des  Landkreises  beschränkt  und  die  allgemein  

zugängliche Quelle benannt.  



- 2 - 

  

Abschließend  möchte  der  TLfDI  nochmals  darauf  hinweisen,  dass  die  Anrufung  

des TLfDI keine Hemmung oder Unterbrechung von Widerspruchs- und Klagefris-

ten auslöst. Der Landesbeauftragte hat die Funktion einer Schlichtungsstelle. Die 

Möglichkeit zur Einlegung förmlicher Rechtsbehelfe Ihrerseits besteht unabhängig 

von der Anrufung des Landesbeauftragten. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

im Auftrag 
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